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(2) Die Abrechnung der Erfüllung der Haushaltspläne 
hat auf der Grundlage
— der bestätigten bzw. beschlossenen Haushaltspläne
— der in der Haushaltsrechnung jeweils vom 1. Januar 

bis zum Jahresabschluß ausgewiesenen Einnahmen 
und Ausgaben

zu erfolgen.
§27

Im Rahmen der Haushaltsrechnung sind Bürokassen-, 
Bank- und Postscheckkontobestände sowie Bestände 
an Gebührenwertmarken, Zu- und Abgänge an baren 
und unbaren Mitteln sowie Gebührenwertmarken zu 
erfassen und nachzuweisen.

§28
(1) Die Barbestände aus der Abwicklung des Zah

lungsverkehrs sind täglich mit dem Kassenbuch abzu
stimmen.

(2) Bank- und Postschedekontobestände laut Tages
auszüge der kontoführenden Kreditinstitute sind min
destens am Monatsende mit der Haushaltsrechnung 
abzustimmen. Dabei sind die Bestände auf den Ver
wahrkonten und den Sonderbankkonten gesondert zu 
behandeln.

§29
Einzelheiten der Haushaltsrechnung einschließlich 

der Aufstellung und Dokumentation der Jahreshaus
haltsrechnung werden in Richtlinien gemäß § 48 gere
gelt.

VIII.
Verwahrgeldreclmung

§30
Verwahrgelder, die entsprechend den Rechtsvorschrif

ten der Kassenordnung des Staatshaushaltes über Ver
wahrkonten abzuwickeln sind, sind außerhalb der 
Haushaltsrechnung zu erfassen und nachzuweisen.

§31
(1) Die Zahlenangaben über die Entwicklung der 

Verwahrungen sind einzeln oder zusammengefaßt auf 
Buchungskonten nachzuweisen.

(2) Die Buchungskonten sind von den staatlichen Or
ganen sowie den staatlichen Einrichtungen im Konten
plan festzulegen. Dabei sind die Nomenklaturen der 
EDV-Pro,jekte verbindlich einzuhalten.

(3) Einzelheiten der Verwahrgeldrechnung werden in 
Richtlinien gemäß § 48 geregelt.

§32
Wenn Mittel des Staatshaushaltes über Sonderkonten 

abgewickelt werden, sind die in den §§ 30 und 31 fest
gelegten Grundsätze anzuwenden.

IX.
Gesamlübcrsichten und -analysen

§33
(1) In Gesamtübersichten ist die wirtschaftliche Tätig

keit der den staatlichen Organen unterstellten volks
eigenen Betriebe und Kombinate sowie die Plandurch
führung und Planerfüllung in den staatlichen Orga
nen und staatlichen Einrichtungen auf der Grundlage 
ausgewählter Kennziffern komplex darzustellen. Die 
Kennziffernbildung und -Systematisierung ist durch die 
Leiter der staatlichen Organe und staatlichen Einrich

tungen so vorzunehmen, daß die ökonomischen Vor
gänge zahlenmäßig im Zeit-, Mengen- und Wert
ausdruck nachgewiesen werden.

(2) Die Kennziffern der Gesamtübersichten sind auf 
der Grundlage der in den Teilrechnungen aulbereite
ten und analysierten Daten sowie aus Daten technischer 
und sonstiger Aufgabengebiete zu entwickeln.

§34
Auf der Grundlage der in Gesamtübersichten ausge

wiesenen Kennziffern sind durch die Leiter der staat
lichen Organe Gesamtanalysen über die Entwicklung 
der wirtschaftlichen Tätigkeit der unterstellten volks
eigenen Betriebe und Kombinate sowie über die Plan
durchführung und Planerfüllung der staatlichen Or
gane und staatlichen Einrichtungen und durch die Lei
ter der staatlichen Einrichtungen Gesamtanalysen über 
die Entwicklung der Einrichtungen auszuarbeiten.

§35
In den Gesamtanalysen sind nachzuweisen:

— die Wirkungsweise der Systemregelungen zur weite
ren Vervollkommnung und wirkungsvolleren Gestal
tung des ökonomischen Systems des Sozialismus, vor 
allem die konsequente Anwendung des Prinzips der 
Eigenerwirtschaftung der Mittel für die erweiterte 
Reproduktion zur Erhöhung der Qualität ^der wirt
schaftlichen Rechnungsführung

— die Erhöhung der Effektivität des Reproduktions
prozesses mit dem Ziel der maximalen Steigerung 
der Arbeitsproduktivität, der Senkung der Kosten 
sowie der planmäßigen, schrittweisen weiteren Ent
wicklung der Arbeits- und Lebensbedingungen der 
Bevölkerung

— die Durchsetzung des Aufwand-Nutzen-Denkens 
und des Prinzips sparsamen sozialistischen Wirt- 
schaftens sowie die Wirksamkeit der Kosten-Nut- 
zen-Rechnung, der Anwendung von Normativen und 
von Formen der materiellen Interessiertheit auf die 
Erhöhung der Effektivität der eingesetzten Mittel 
in den staatlichen Einrichtungen

— die Wirksamkeit der Grundsätze zur weiteren Ge
staltung der Haushalts- und Finanzwirtschaft in den 
Bezirken, Kreisen, Städten und Gemeinden im Sy
stem der Planung und Leitung der wirtschaftlichen 
und gesellschaftlichen Entwicklung, der Versorgung 
und Betreuung der Bevölkerung in den Bezirken, 
Kreisen, Städten und Gemeinden

— strukturelle Zusammenhänge und Wechselbeziehun
gen zwischen den Kennziffern der Teilrechnungen 
und anderer Informations- und Dokumentationsquel
len.

§36
(1) Für die d,urch die Leiter der staatlichen Organe für 

die Entwicklung der ihnen unterstellten volkseigenen Be
triebe und Kombinate zu erarbeitenden Gesarhtanalysen 
gelten die gemäß §113 der Anordnung vom 12. Mai 
1966 über das einheitliche System von Rechnungsfüh
rung und Statistik in der volkseigenen Industrie (GBl. II
S. 495) auszuarbeitenden Rahmenkennziffernpro
gramme.

(2) Für die Gesamtanalysen der staatlichen Einrich
tungen und die Gesamtanalysen der Leiter der staat
lichen Organe über die Entwicklung der ihnen unter
stellten staatlichen Einrichtungen sind auf der Grund
lage der Mindestanforderungen der staatlichen Or
gane Rahmenkennziffernprogramme auszuarbeiten.


